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L37153 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag Niederösterreich

L82000 Bauordnung

L82003 Bauordnung Niederösterreich

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

Norm

ABGB §294

ABGB §297

ABGB §435

BauO NÖ 2014 §35 Abs2 Z2

BauRallg

Rechtssatz

Eine Rechtsverletzung des Revisionswerbers, dem der Abbruchauftrag als Eigentümer des Superädi=kates erteilt

wurde, könnte durch den Umstand einer rechtswidrigen Verp>ichtung (auch) der Grundeigentümer nicht bewirkt

werden.

Schlagworte

Baupolizei Baupolizeiliche Aufträge Baustrafrecht Kosten Konsenslosigkeit und Konsenswidrigkeit unbefugtes Bauen
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